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HINWEIS 
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Abrechnungsmappe: neue Inhalte zur GOZ

Die digitale Abrechnungsmappe der KZVB (abrechnungsmappe.
kzvb.de) ist für Bayerns Zahnarztpraxen seit über fünf Jahren 
die zentrale Anlaufstelle für Anliegen zur vertragszahnärztlichen 
Abrechnung. 

Die Abrechnungsmappe wird umgehend aktualisiert, wenn sich 
Neuerungen ergeben haben. Zudem wird sie kontinuierlich um 
neue Inhalte erweitert. Jüngstes Beispiel: Unter dem Menüpunkt 
„Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)“ in der „Anlage 1: Ge-

bührenverzeichnis für zahnärztliche Leistungen“ findet man nun 
alle Gebührenpositionen der GOZ mit dem jeweiligen Kommentar 
der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). 

Auch die Artikel zu den Paragrafen 1 bis 12 und die Allgemeinen 
Bestimmungen der Anlage 1 wurden um den Kommentar der 
BZÄK ergänzt.
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